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Positionierung und Größenverhältnisse

Die Breite der Fahne dient als Abstandseinheit. Alle relevanten Abstände  
orientieren sich an dieser Einheit. 

Die Programmmarke muss einen Mindestschutzraum von einer Einheit  
Abstand zum Rand haben. Dieser Abstand darf je nach Satzspiegel größer  
sein, aber nicht kleiner. 

Die Programmmarke ist grundsätzlich auf weißem Hintergrund zu platzieren.
Eine Darstellung auf farbigen, strukturierten oder bildhaften Hintergründen
ist nicht zulässig.

Zwischen der Programmmarke und anderen Bildwortmarken ist ein  
Abstand von mindestens zwei Einheiten einzuhalten.

Exemplarischer Einsatz



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Bundesministerium der Finanzen
Referat L B 3 | Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

Email: LB3@bmf.bund.de


